
Schießbestimmungen: 

1. Geschossen wird mit Luftgewehr und Luftpistole auf 10 m 

2. Jeder Schütze ist für die richtige Eintragung 

    seiner Schüsse mit verantwortlich 

3.  Nichtversicherte Schützen müssen eine Tages- 

    Versicherung abschließen 

4.  Der Weisung der Schießaufsicht ist Folge zu leisten 

5. Bei Teiler Gleichheit entscheidet das nächstbeste Deckblatt 

6.  Reklamationen müssen sofort geltend gemacht  

   werden, nach Beendigung der Auswertung erlischt  

   jede Verantwortung der gastgebenden Gesellschaft 

7.  Bei etwaigen Differenzen entscheidet das  

   Schützenmeisteramt unter Ausschluss des  

   Rechtsweges 

8.  Jugendliche haben bei Lösung der Schusskarte 

    das Geburtsjahr durch Schützenausweis oder  

    Personalausweis nachzuweisen 

9.  Unregelmäßigkeiten, auch Versuche zu solchen,  

   ziehen den Ausschluss des Schützen und Verlust   

   von Einlage und Preisen nach sich 

10.  Jeder Schütze und Besucher der Schießstätte ist für     

    seine persönlichen Sachen selbst verantwortlich 

11. In allen nichtgenannten Fällen entscheidet die    

    Sportordnung des DSB und BSSB 

12.  Mit dem Lösen der Schießkarte erkennt jeder 

 Schütze diese Bestimmungen an. 

13. Doppelstart mit LP und LG ist möglich. LP Teilerfaktor 3,0 

14.  Schießen für Kinder unter 12 Jahre mit Lichtgewehr 

15.  Bürger können stehend aufgelegt schießen 

16.  Schützen ab 60 Jahren können wahlweise auch stehend 

 aufgelegt und sitzend schießen. (Teilerfaktor 2,0) 

17.Wir wünschen allzeit „Gut Schuss" 

Einladung 

zum 

34. Bürgerschießen 2024 

An 8 elektronischen Schießständen  
Für unter 12-jährige mit Lichtgewehr. 

 

Schützengesellschaft 

Nennslingen 1456 e. V.

  



Zum 34. Bürgerschießen vom 10.04.- 
19.04.2024 lädt die Schützengesellschaft 
Nennslingen 1456 e. V. recht herzlich ein. 

Das Schießen wird in Form eines Sauschießens durchgeführt. 

Bürger jeden Alters und Schützen ab 60 Jahren dürfen 

stehend aufgelegt schießen. (Bei Schützen Teilerfaktor 2,0) 

Die Preisverteilung findet am Sonntag, 28.04.2024 

ab 18.00 Uhr im Schützenhaus statt. 
 

  1. Preis: 1 Hinterschinken  

                 2. Preis: 1 Vorderschinken 

Getrennte Wertung zwischen Schützenvereinsmitgliedern und 
Bürgern. 

 Gewertet wird der beste Schuss (Teiler) 

Jeder Teilnehmer erhält einen Preis, der nach 
Platzierung ausgesucht werden kann.  
Nicht abgeholte Preise verfallen zugunsten des Vereins 

Meistbeteiligung: (getrennte Wertung für Ortsvereine und   
Schützenvereine) 

 1.Preis 30 Liter Vollbier 

 2.Preis 20 Liter Vollbier 

 3.Preis 10 Liter Vollbier 

Einlage:    Erwachsene: 7,50 € 

 Jugendliche (Jahrg. 2006 und jünger): 5,00 € 

Mit der Einlage sind 10 Schuss LG oder LP bezahlt. 

 

Nachkauf:     unbeschränkt, je 10 Schuss 1,00 € 

 

 

Wertung: 
LP und LG keine getrennte Wertung,  
Doppelstart möglich.(LP Teilerfaktor 3,0) 

 

Schießzeiten: 
Mittwoch 10.04.24 19.00 Uhr- 22.00 Uhr 
Donnerstag 11.04.24 19.00 Uhr- 22.00 Uhr 
Freitag       12.04.24 18.30 Uhr- 22.00 Uhr 
Samstag       13.04.24 18.00 Uhr- 22.00 Uhr 
Mittwoch 17.04.24 19.00 Uhr- 22.00 Uhr 
Donnerstag 18.04.24 19.00 Uhr- 22.00 Uhr 
Freitag 19.04.24 18.30 Uhr- 22.00 Uhr 

Anmeldung bei:  Walter Fellner  Tel. 0171-5214266        
Karl Rosenauer  Tel. 09147-1764  oder 

                       0151-17509239 

Wir freuen uns auf viele Schützen und verbleiben mit 

freundlichem Schützengruß 

Ihre Schützengesellschaft Nennslingen 1456 e. V 

 

Walter Fellner   Karl Rosenauer 

1. Schützenmeister   Ehrenschützenmeister 


